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RS UVS Kärnten 1993/05/18 KUVS-
1414/3/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.05.1993

Rechtssatz

Werden in einer Lebensmitteldetailverkaufs0rma Lebensmittel vorgefunden, die deshalb falsch bezeichnet waren, weil

sie Geruchs- und Geschmacksabweichungen und somit Anzeichen eines beginnenden Verderbes aufgewiesen haben,

so ist der Beschuldigte nur dann verwaltungsstrafrechtlich verantwortlich, wenn ihm die Darstellung, wonach der

Zustand der gezogenen Proben ausschließlich auf eine nichtsachgerechte Lagerung außerhalb seiner Ein9ußsphäre

zurückzuführen sei, widerlegt werden kann (Einstellung des Verfahrens).

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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